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Mandantenbrief September 2009 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Lohn und Gehalt 

· Lohnsteuerliche Behandlung der Mahlzeitengestellung bei Auswärtstätigkeit 
Einkommensteuer 

· Bürgerentlastungsgesetz: Steuerliche Absetzbarkeit von Kranken- und Pflegeversiche-
rung verbessert 

· Maßgebliche Wegstrecke für die Berechnung der Entfernungspauschale bei der Nut-
zung von Schienenfahrzeugen 

Umsatzsteuer 

· Ist-Versteuerung zum 1. Juli 2009 erweitert  
· Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. a, § 6 UStG): IT-

Verfahren "ATLAS-Ausfuhr" 
 
Mit freundlichem Grüßen 
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Termine 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung September und Oktober 2009 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.20091 12.10.20092 
Umsatzsteuer 10.09.20093 12.10.20094 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.09.2009 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2009 Entfällt 

Ende der Schonfrist   Überwei-
sung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

14.09.2009 15.10.2009 

07.09.2009 07.10.2009 

Sozialversicherung7 28.09.2009 28.10.2009 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.09./26.10.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lohn und Gehalt 
Lohnsteuerliche Behandlung der Mahlzeitengestellung bei Auswärtstätigkeit 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass Aufwendungen für Mahlzeiten zur Beköstigung von 
Arbeitnehmern anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung mit den tatsächlichen Werten und nicht mit 
den Sachbezugswerten anzusetzen sind. Die Sachbezugsverordnung sei nicht anwendbar. 
Bei den danach ermittelten steuerlichen Werten ist zu berücksichtigen, dass die Freigrenze für Sach-
bezüge zum Tragen kommt. Außerdem ist zu beachten, dass die Sachbezüge teilweise steuerfrei zu 
belassen sind (hier: Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand). In die Prüfung der Freigrenze 
sind steuerfreie Beträge nicht mit einzubeziehen. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat sich dem Beschluss angeschlossen, weist aber gleichzeitig 
darauf hin, dass weiterhin nach den Regelungen in den Lohnsteuer-Richtlinien verfahren werden 
kann. Entsprechende Beispiele verdeutlichen den Unterschied beider Regelungen. 
 

Einkommensteuer 
Bürgerentlastungsgesetz: Steuerliche Absetzbarkeit von Kranken- und Pflegeversicherung 
verbessert 
Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem vom Bundestag beschlossenen Bürgerentlastungsgesetz zuge-
stimmt. 
Im Bereich der Vorsorgeaufwendungen sieht das Gesetz im Wesentlichen folgende Änderungen vor: 
· Die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (soziale Pflegeversicherung und 

private Pflege-Pflichtversicherung) sind ab 1.1.2010 in vollem Umfang abzugsfähig, die Kosten ei-
ner privaten Krankenversicherung nur in soweit, als sie über das Niveau der gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht hinausgehen. 

· Ergeben sich aus dem Krankenversicherungsbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung An-
sprüche auf Krankengeld oder ähnliche Leistungen, ist der jeweilige Beitrag um 4 % zu kürzen. 

· Besteht für ein Kind ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, sind die für dieses Kind 
geleisteten Beiträge zur gesetzlichen Kranken- bzw. Pflegeversicherung als eigene Beiträge der 
zahlenden Eltern abzugsfähig. 

· Für die Absetzung von Vorsorgeaufwendungen wird ein Gesamtvolumen von 2.800 € (Personen , 
die ihre Kranken- und Pflegeversicherung selbst bezahlen müssen) und 1.900 € (andere Personen) 
gewährt. Sonstige Vorsorgeaufwendungen (z. B. Beiträge für Haftpflicht-, Arbeitslosen-, Berufsun-
fähigkeits- oder Unfallversicherungen) sind im Rahmen dieses Gesamtvolumens absetzbar, soweit 
diese Beträge nicht schon durch Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge ausge-
schöpft sind. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind in jedem Falle vollständig absetzbar, 
auch wenn sie das genannte Gesamtvolumen übersteigen. 

· Die Vorsorgepauschale fällt weg. 
· Die Höchstbeträge beim begrenzten Realsplitting und bei den Unterhaltsleistungen werden um 

notwendige und tatsächlich erbrachte Aufwendungen für Krankenversicherung und Pflegeversiche-
rung erhöht. 

· Vorsorgeaufwendungen werden im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt. 
Die Änderungen im Bereich der Vorsorgeaufwendungen treten zum 1.1.2010 in Kraft. 
 

Maßgebliche Wegstrecke für die Berechnung der Entfernungspauschale bei der Nutzung von 
Schienenfahrzeugen  
Finanzgericht Baden-Württemberg, 4-K-5374/08, Urteil vom 30.03.2009 

Bei der Benutzung auf eigener Trasse fahrender öffentlicher Verkehrsmittel kann als Wegstrecke bei 
der Berechnung der Entfernungspauschale nur die kürzeste benutzbare Straßenverbindung in Ansatz 
gebracht werden. 

 



Vorabgewinne erhöhen nicht den Anteil des Gesellschafters am Gewerbesteuermessbetrag zur 
Anrechnung auf seine Einkommensteuer 
A war als Mitunternehmer am Gewinn einer Gesellschaft zu 10 % beteiligt, B zu 90 %. A erhielt für 
seine Tätigkeit einen Vorabgewinn von 50.000 €, der vor der Berechnung der Gewinnanteile zunächst 
vom Jahresüberschuss abzuziehen war. 2003 wurde der Gewinn von 70.000 € wie folgt verteilt: 
 Gesellschaf-

ter A 
10 % 

Gesellschaf-
ter B 
90 % 

Vorabgewinn 50.000 €  
Restverteilung von 20.000 € 2.000 € 18.000 € 
Summe Gewinnanteile 52.000 € 18.000 € 
Anteil am Gewinn von 
70.000 € 

75 % 25 % 

Das Finanzamt rechnete A 10 % des Gewerbesteuermessbetrags zur Anrechnung auf seine Einkom-
mensteuer zu. A beantragte eine Zurechnung von 75 %. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, weil der Gewerbesteuermessbetrag einer 
Mitunternehmerschaft nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel aufzuteilen ist. 

Zuordnung von Grundstücken durch Einführung der Bodengewinnbesteuerung  
Bundesfinanzhof, IV-R-44/06, Urteil vom 14.05.2009 

1. Durch eine Nutzungsänderung ohne Entnahmeerklärung verlieren ursprünglich landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke ihre Eigenschaft als landwirtschaftliches Betriebsvermögen nur, 
wenn eine eindeutige Entnahmehandlung vorliegt. 

2. Ein zuvor zum notwendigen Betriebsvermögen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
gehörendes Grundstück scheidet nicht bereits dadurch aus dem Betriebsvermögen aus, dass 
es als Bauland behandelt wird und im Hinblick auf die geringe Größe und die umliegende Be-
bauung nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden kann. 

3. Die Einführung der Bodengewinnbesteuerung ab 1. Juli 1970 führte nicht dazu, dass Grund-
stücke, die zuvor in Folge einer Nutzungsänderung vom notwendigen zu gewillkürtem Be-
triebsvermögen geworden waren, nur aufgrund einer erneuten Widmung Betriebsvermögen 
bleiben konnten. 

 
Umsatzsteuer 
Nachweis über die Überprüfung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
Die EU-Kommission hat die Zugangsmöglichkeiten für Unternehmer verbessert, die innergemein-
schaftliche Lieferungen bewirken und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ihrer Kunden oder 
Lieferanten prüfen wollen. Über die Online-Datenbank MIAS sind Anfragen möglich: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do 
Die in Echtzeit erteilte Bescheinigung dient als Nachweis, dass auf Lieferungen an Unternehmen in 
einem anderen Mitgliedsstaat keine Umsatzsteuer erhoben wurde. Die Bescheinigung entbindet den 
Unternehmer allerdings nicht, zusätzlich die üblichen Prüfungen vorzunehmen. 

Ist-Versteuerung zum 1. Juli 2009 erweitert 
Einem Unternehmer, auch, wenn er buchführungspflichtig ist, wird auf Antrag gestattet, die Umsatz-
steuer nicht nach vereinbarten (Soll-Versteuerung), sondern nach vereinnahmten Entgelten (Ist-
Versteuerung) zu berechnen, wenn sein Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr 
als 250.000 € betragen hat. Vorteil für den Unternehmer ist, dass er seine Umsätze erst bei Eingang 
versteuern muss. Die Vorsteuer kann er dagegen abziehen, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung 
vorliegt, auch wenn diese noch nicht bezahlt ist. 
Diese Umsatzgrenze ist zum 1. Juli 2009 auf 500.000 € erhöht worden und gilt bis zum 
31. Dezember 2011. Für betroffene Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Jahr 2008 nicht mehr als 
500.000 € betragen hat, gilt allerdings, dass die Umsatzsteuer für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 
weiterhin nach vereinbarten Entgelten zu berechnen ist. Beim Übergang auf die Ist-Versteuerung ist 
zu beachten, dass alle Umsätze erfasst werden. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do


Beispiel: Unternehmer A hatte im Kalenderjahr 2007 einen Gesamtumsatz von 200.000 €. Er konnte 
deshalb für das Kalenderjahr 2008 die Ist-Versteuerung beantragen. Im Kalenderjahr 2008 hatte er 
einen Gesamtumsatz von 300.000 € und muss deshalb für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 zwin-
gend die Soll-Versteuerung vornehmen. Auf Antrag kann er ab 1.7.2009 wieder zur Ist-Versteuerung 
übergehen, weil der Gesamtumsatz 2008 die neue Grenze von 500.000 € nicht überschreitet. 

Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. a, § 6 UStG): IT-Verfahren 
"ATLAS-Ausfuhr"  
Bundesministerium der Finanzen, IV B 9 - S-7134 / 07 / 10003, Schreiben (koordinierter Ländererlass) 
vom 17.07.2009 

Seit 1. Juli 2009 besteht EU-einheitlich die Pflicht zur Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren 
(Artikel 787 ZK-DVO). Die bisherige schriftliche Ausfuhranmeldung wird durch eine elektronische Aus-
fuhranmeldung ersetzt. In Deutschland steht hierfür seit dem 1. August 2006 das IT-System ATLAS-
Ausfuhr zur Verfügung. Die Pflicht zur Abgabe elektronischer Anmeldungen betrifft alle Anmeldungen 
unabhängig vom Beförderungsweg (Straßen-, Luft-, See-, Post- und Bahnverkehr). 

Das BMF-Schreiben nimmt zu den Auswirkungen auf den Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke 
aufgrund der seit dem 1. Juli 2009 bestehenden Pflicht zur Teilnahme am IT-Verfahren "ATLAS-
Ausfuhr" Stellung. 

 


